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Antwort  
der Landesregierung  

auf die Kleine Anfrage Nr. 604  

des Abgeordneten Sven Hornauf (BSW-Fraktion) 
Drucksache 8/1594   

Annexionsgelüste eines Landesbeauftragten  

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister der Finanzen und für Europa die 
Kleine Anfrage wie folgt: 

Vorbemerkungen des Fragestellers: Der Antisemitismusbeauftragte des Landes Branden-
burg hat in einer Antwort in sozialen Medien zu einem Tweet von Volker Beck am 
01.12.2024 wörtlich ausgeführt: „Israel wurde überfallen, hat den Golan erobert, anschlie-
ßend annektiert - Ende der Geschichte. Der Golan gehört zu Israel.“ Der Golan bzw. die 
Golan-Höhen, ein Felsplateau auf dem Gebiet der Syrischen Arabischen Republik, wurde 
im sog. Sechstagekrieg 1967 durch den Staat Israel militärisch besetzt. Bereits diese Er-
oberung und Besetzung ist international einhellig verurteilt worden; die internationale Ge-
meinschaft erklärte die Golanhöhen als syrisches Territorium, das von Israel widerrechtlich 
militärisch besetzt gehalten wird und das zu räumen ist (so Ziff. 2 der einstimmigen Resolu-
tion Nr. 242 (S/RES/242) des UN-Sicherheitsrates v. 22.11.1967). Schon in der Präambel 
des Beschlusses wird auf die „Unzulässigkeit der kriegerischen Eroberung von Gebieten 
und die Notwendigkeit hingewiesen, sich für einen gerechten und dauerhaften Frieden … 
einzusetzen, in dem jeder Staat in der Region in Sicherheit leben kann.“ Die Annexion der 
Golanhöhen durch Israel 1981 wurde durch die einstimmige Resolution des UN-Sicherheits-
rates 497 „für nichtig und ohne internationale Rechtswirkung“ erklärt. Wörtlich heißt es, dass 
„die israelische Entscheidung, seine Gesetze, sein Gerichtswesen und seine Verwaltung in 
den besetzten syrischen Golanhöhen einzusetzen, null und nichtig ist und ohne internatio-
nale rechtliche Wirkung.“ Auch die Bundesrepublik Deutschland erkennt die Annexion der 
Golanhöhen durch Israel nicht an. Teil des Gewaltverbotes der UN-Charta, Art. 2 Nr. 4, ist 
das Verbot von Annexionen, also die gewaltsame Aneignung von Territorium eines Staates 
durch einen anderen Staat. Gleichwohl liegen im aktuellen Weltgeschehen derzeit mehrere 
militärische und zahlreiche politische Konflikte unterschiedlichster Intensität vor, die die 
Durchsetzung von territorialen Ansprüchen eines Staates gegen einen anderen Staat zum 
Gegenstand haben. Neben der offensichtlich völkerrechtswidrigen Meinung des zitierten 
Landesbeauftragten zur Anerkennung von Annexionen im Allgemeinen und der Annexion 
der Golanhöhen im Besonderen stellt dieses öffentliche Auftreten eines Amtsträgers des 
Landes Brandenburg in Ansehung des aktuellen Weltgeschehens, der Belastungen des 
Landes durch die damit mit begründeten Rüstungsausgaben einerseits und der Boykotte 
bzw. Sanktionen andererseits sowie der zahlreichen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die 
in Brandenburg Aufnahme gefunden haben, eine regelrechte Konterkarierung der bisheri-
gen Haltung des Landes Brandenburg dar.  
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Die Annexion von Teilen der Ukraine im Jahre 2022 durch die Russische Föderation wurde 
und wird auch als Begründung für den überobligatorischen, weil freiwilligen, Boykott des 
Importes von Rohöl durch die Bundesrepublik Deutschland (das Embargo der EU betrifft 
nur verarbeitetes Öl und Ölprodukte) angeführt, was die bekannten verheerenden Auswir-
kungen auf die Brandenburger Wirtschaft, insbes. für das PCK in Schwedt, hat. 

1. Teilt die Landesregierung Brandenburg die Ansicht des Antisemitismusbeauftragten 
des Landes Brandenburg, wonach es eine wirksame Annexion des Golan durch Israel 
gegeben hat und der Golan bzw. die Golanhöhen zum Staat Israel (und nicht zum 
Staatsgebiet der Syrischen Arabischen Republik) gehören? 

2. Anerkennt die Landesregierung den Erwerb bzw. spiegelbildlich den Verlust von Terri-
torium eines Staats durch gewaltsame Eroberung? 

3. Wie gedenkt die Landesregierung, auf die offensichtlich völkerrechtswidrigen Aussa-
gen des Antisemitismusbeauftragten des Landes Brandenburg zu reagieren - oder sol-
len diese Aussagen so, d.h. unkommentiert und unwidersprochen, in der Öffentlichkeit 
stehenbleiben? 

4. Gilt das Gewaltverbot des Art. 2 Nr. 4 UN-Charta für alle Staaten gleichermaßen? 
Wenn ja, warum unterstützt die Landesregierung dann Boykott- und Embargomaßnah-
men gegen einzelne Staaten und setzt sich nicht gleichermaßen für gleiche Boykott- 
und Embargomaßnahmen gegen annektierende Staaten ein bzw. unterstützt und ver-
teidigt Boykott- und Embargomaßnahmen gegen einzelne annektierende Staaten, 
auch zum Nachteil des Landes Brandenburg und seiner Menschen (etwa im Falle des 
Rohöls für PCK-Schwedt)? 

Zu den Fragen 1 bis 4: Die Wahrnehmung der Beziehungen der Bundesrepublik Deutsch-
land zu auswärtigen Staaten sowie zwischenstaatlichen und überstaatlichen Einrichtungen, 
und den internationalen Organisationen ist gemäß Artikel 32 Absatz 1, 59 und 73 Grundge-
setz für die Bundesrepublik Deutschland Aufgabe des Bundes. Die Landesregierung Bran-
denburg beantwortet daher keine die Wahrnehmung dieser Aufgabe berührendenden Fra-
gestellungen. 

Die Stelle des Antisemitismusbeauftragten ist gemäß § 4 Absatz 3 Gesetz über die Beauf-
tragte oder den Beauftragten zur Bekämpfung des Antisemitismus im Land Brandenburg 
(BbgABG) bei der Präsidentin des Landtages Brandenburg eingerichtet. Der Antisemitis-
musbeauftragte ist in der Wahrnehmung seiner Aufgaben nach § 2 Absatz 2 BbgABG un-
abhängig, nur dem Gesetz unterworfen und untersteht der Dienst- und der Rechtsaufsicht 
der Präsidentin, soweit diese die Unabhängigkeit des Amtes nicht berühren. Daher wird der 
Antisemitismusbeauftragte als von der Landesregierung unabhängige, allein der Kontrolle 
der Präsidentin unterliegende Stelle tätig. Um seine Unabhängigkeit zu gewährleisten und 
die verfassungsgemäße Trennung von Legislative und Exekutive zu wahren, bewertet die 
Landesregierung dienstliche Äußerungen eines Beauftragten des Landtags nicht. Eine Be-
wertung der Landesregierung unterbleibt ebenso, sofern der Antisemitismusbeauftragte 
sich als Privatperson im Rahmen seiner Meinungsfreiheit äußert. 
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Darüber hinaus dienen Kleine Anfragen der parlamentarischen Kontrolle der Exekutive im 
Rahmen ihrer Zuständigkeiten. Sie verpflichten die Landesregierung jedoch nicht unmittel-
bar zum Handeln bzw. zur Positionierung zu einer bestimmten Thematik, da eine solche 
Verpflichtung einen Eingriff in den Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung darstellen 
würde.  

Die Entscheidung über die Verhängung von Boykott- oder Embargomaßnahmen gegen ein-
zelne Staaten vor dem Hintergrund russischer Aggressionen gegenüber der Ukraine und 
insbesondere des russischen Angriffskrieges beruhen auf europäischen Vorgaben bzw. ei-
ner Entschließung der Bundesrepublik Deutschland. Das Ergreifen solcher Maßnahmen 
liegt nicht im Zuständigkeitsbereich des Landes Brandenburg. 
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